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Einleitung

Zur Sicherstellung der zweckmässigen Siedlungsentwässerung und des sachgemässen Gewäs-serschutzes müssen alle Gemeinden über eine Kanalisationsverordnung verfügen (§ 18 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz EG GSchG). Diese bedarf der Genehmigung durch die Baudirektion. Solche Verordnungen müssen periodisch angepasst werden, sei es infolge Änderung der gesetzlichen Vorgaben oder der Randbedingungen in der Gemeinde oder um dem Stand der Technik Rechnung zu tragen. Das damalige AGW Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (heute AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) hat deshalb schon früh eine Musterverordnung als Arbeitshilfsmittel für die Gemeinden erstellt und laufend der Entwicklung angepasst.

Im Jahr 1996 wurde in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Stadt- und Gemeindeingenieure Zürichsee und Umgebung (SGZU) und dem AWEL eine neue Musterverordnung ausgearbeitet. Sie enthält weniger technische Vorschriften als früher, weil Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen heute in bewährten Normen und Richtlinien von Fachverbänden ausreichend geregelt sind. Die Erfahrung zeigt jedoch deutlich, dass der Qualitätssicherung mittels Baukontrollen und Abnahmen besondere Beachtung zu schenken ist.

In die Musterverordnung eingeflossen ist insbesondere die angepasste Entwässerungskonzeption gemäss Art. 7 GSchG, wonach nicht verschmutztes Abwasser zu versickern ist. Die organisatorischen Bestimmungen in der Musterverordnung entsprechen den gesammelten Erfahrungen in der Praxis. Mit der grösseren Bedeutung der Versickerung und dem Einbezug von Gewässern in das Siedlungsentwässerungsystem, ist der Begriff "Kanalisation" zu eng geworden; daher der Name 

"Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO)".

Diese SEVO bildet zusammen mit dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) die massgebende Grundlage für die Beurteilung von Bau- resp. Kanalisationanschlussgesuchen. Ferner besteht ein enger Zusammenhang zur Gebührenverordnung (Muster einer Verordnung über die Gebühren für Siedlungsentwässerungsanlagen, AGW April 1995 überarbeitet AWEL 31. Juli 2004).

Das neue Muster der SEVO ist für die Gemeinden zwar nicht zwingend. Eine kompetente Beratung und eine effiziente Bearbeitung von Genehmigungsanträgen durch das AWEL ist jedoch nur dann möglich, wenn nur in gut begründeten Fällen davon abgewichen wird.

Im nachstehenden Muster wird vorwiegend auf die Artikel im Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991 (Inkraftgesetzt auf den 1. November 1992) und in der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (Inkraftgesetzt auf den 1. Januar 1999) hingewiesen. Auf das revisionsbedürftige Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) wird nur noch dort Bezug genommen, wo keine bundesrechtlichen Vorschriften bestehen. Es ist wichtig, dass in Verordnungen auf kom​munaler Stufe nicht übergeordnetes Recht wiederholt wird, weil sonst die Zuständigkeitsordnung verunklärt wird und die Gefahr kompetenzwidriger Ausnahmebewilligungen entsteht. Damit die Lesbarkeit trotzdem erhalten bleibt, sind in der Musterverordnung die wichtigen Rechtsgrundlagen am Anfang der Ziffer als Hinweis zitiert und im Anhang I explizit aufgeführt. Nach jedem einzelnen Artikel folgt wo zweckmässig ein Kommentar.

Die Musterverordnung soll den Gemeinden als Arbeitshilfsmittel dienen und es ist vorgesehen, diese regelmässig auf den neuesten Stand zu bringen. Dieses Muster wird nicht gedruckt, sondern steht im Internet unter www.abwasser.zh.ch zur Verfügung.


Stand Dezember 2007
Baudirektion Kanton Zürich

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Muster einer Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen (SEVO)

Stand November 2007
I n h a l t s v e r z e i c h n i s
1. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1.1
Zweck

Art. 1.2
Rechtsgrundlage

Art. 1.3
Geltungsbereich

Art. 1.4
Begriff „öffentliche Gewässer“
Art. 1.5
Grundsatz

Art. 1.6
Abwasserbeseitigung

Art. 1.6.1
Einleitung in ARA (verschmutztes Abwasser)

Art. 1.6.2
Niederschlagswasser

Art. 1.6.3
Versickerung (nicht verschmutztes Abwasser)

Art. 1.7
Zuständigkeit

2. Aufgaben der Gemeinde

Art. 2.1
Baupflicht, Unterhalt der öffentlichen Anlagen, Bauprogramm
Art. 2.2
Aufsicht

Art. 2.3
Kanal- und Anlagenkataster

Art. 2.4
Unterhaltsplan

Art. 2.5
Kataster der Betriebe
3. Allgemeine Vorschriften für Bau, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung

Art. 3.1
Allgemeine Bauvorschriften

Art. 3.1.1
Ausführung

Art. 3.1.2
Normen, Richtlinien

Art. 3.1.3
Grundstückentwässerung

Art. 3.1.4
Quartierplanverfahren

Art. 3.1.5
Platzierung von Kanälen

Art. 3.1.6
Durchleitungsrecht

Art. 3.1.7
Anschluss an die öffentliche Kanalisation

Art. 3.1.8
Wärmeentnahme aus dem Abwasser

Art. 3.2
Vorschriften über Betrieb und Unterhalt

4. Öffentliche Siedlungsentwässerung

Art. 4.1
Umfang der Anlagen

Art. 4.2
Übernahme von privaten Abwasseranlagen

5. Private Abwasseranlagen

Art. 5.1
Anschlusspflicht

Art. 5.2
Baupflicht

Art. 5.3
Bewilligungen

Art. 5.3.1
Bewilligungspflicht

Art. 5.3.2
Besondere Verfahren der Abwasserbeseitigung

Art. 5.3.3
Bewilligungsverfahren

Art. 5.3.4
Kommunale gewässerschutzrechtliche Bewilligung

Art. 5.3.5
Ausnahmebewilligung

Art. 5.3.6
Kantonale gewässerschutzrechtliche Bewilligung

Art. 5.4
Bau / Baubeginn

Art. 5.5
Anschlussfrist

Art. 5.6
Geltungsdauer der Bewilligung

Art. 5.7
Kontrollen

Art. 5.8
Abnahme, Inbetriebnahme, Dokumente

Art. 5.9
Unterhaltspflicht

Art. 5.10
Anpassung / Sanierung

Art. 5.11
Kontrollpflicht der Gemeinde

Art. 5.12
Nachweise

Art. 5.13
Mehrere Eigentümer

6. Finanzierung und Kostentragung

Art. 6.1
Allgemein

Art. 6.2
Öffentliche Anlagen, Gebühren

Art. 6.3
Verwaltungsgebühren

7. Haftung

8. Schluss-, Übergangs- und Strafbestimmungen

Art. 8.1
Vorbehalt übergeordnetes Recht

Art. 8.2
Rekursrecht

Art. 8.3
Strafbestimmungen

Art. 8.4
Übergangsbestimmungen, Planablieferungen

Art. 8.5
Inkrafttreten

1
Allgemeine Bestimmungen

1.1
Zweck
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 1 GSchG und 
Art. 1 GSchV.

Zweck der vorliegenden Verordnung über die Siedlungsentwässe​rungsanlagen (SEVO) ist die Regelung der Ableitung, Versickerung und Behandlung von Abwasser auf dem ganzen Gemeindegebiet.

1.2
Rechtsgrundlagen
Diese Verordnung stützt sich insbesondere auf die Gesetzgebung von

Bund und Kanton über den Gewässerschutz, das kantonale Baurecht, die gesetzlichen Planungsinstrumente (wie Genereller Entwässerungsplan GEP), das kantonale Gesetz über das Gemeindewesen sowie die Gemeindeordnung (vgl. Anhang 1).

1.3
Geltungsbereich
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 2 GSchG
1 Diese Verordnung gilt für das gesamte Gemeindegebiet.

2 Ausserhalb der Bauzonen gelten auf Grund der übergeordneten Gesetzgebung besondere Vorschriften.

3 Ausbau und Unterhalt (einschliesslich Kostentragung) von öffentlichen Gewässern werden durch das kantonale Wasserwirtschaftsgesetz (WWG) geregelt.

Kommentar:

Die Definition der klassischen Siedlungsentwässerungsanlagen (Kanalisation, Regenbecken, ARA inkl. Zweckverbandsanlagen etc.) bereitet keine grösseren Probleme. Es ist jedoch zu entscheiden, welche privaten Oberflächengewässer als Siedlungsentwässerungsanlagen bezeichnet werden können. Oberflächengewässer, die den Status von öffentlichen Gewässern im Sinne des Wasserwirtschaftsgesetzes haben (vgl. Gewässerplan gemäss § 7 WWG), dürfen weder ganz noch teilweise in den Anlagenkataster der Siedlungsentwässerung aufgenommen werden. (Ein ausführlicher Kommentar über die öffentlichen und privaten Anlagen sowie die finanziellen Möglichkeiten ist in der Muster-Verordnung über die Gebühren für Siedlungsentwässerungsanlagen des AWEL, überarbeitet 31. Juli 2004, zu finden).

1.4
Begriff „öffentliche
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 4 GSchG, §§ 5 - 7 WWG

Gewässer“

Als öffentlich gelten diejenigen Gewässer, welche im Gewässerplan der Baudirektion eingetragen und im Gewässerverzeichnis aufgenommen sind.

1.5
Grundsatz 
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 6 GSchG 

1.6
Abwasserbeseitigung
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 7 GSchG und 
Art. 3 sowie Art. 5 - 17 GSchV

1.6.1
Einleitung in ARA
1 Verschmutztes Abwasser (häusliches, gewerbliches und 


(verschmutztesAbwasser)
industrielles, gegebenenfalls vorbehandeltes Abwasser) ist einer Abwasserreinigungsanlage (ARA) zuzuleiten.

2 Die Abwässer müssen so beschaffen sein, dass weder die Anlageteile der Kanalisation und der ARA geschädigt, noch deren normaler Betrieb und Unterhalt oder die Abwasserreinigung erschwert oder gestört werden kann.

Kommentar:

Ausserhalb des Bereichs öffentlicher Kanalisationen ist die Behandlung des verschmutzten Abwassers auch in privaten ARAs möglich. 

Gemäss Art. 7 GSchG darf das behandelte Abwasser nur mit Bewilligung der kantonalen Behörde in ein Gewässer eingeleitet oder versickert werden.

1.6.2
Niederschlagswasser
Das von Dächern, Strassen und Plätzen abfliessende Niederschlags-

wasser ist seinem Verschmutzungsgrad entsprechend dem verschmutzten oder nicht verschmutzten Abwasser zuzuordnen. Für die Ableitung bzw. Behandlung dieser Abwässer sind der GEP und die Schweizer-Norm (SN) 592 000 und weitere Normen und Richtlinien zum Stand der Technik zu beachten.

Kommentar:

Die Zuordnung ist gemäss Art. 3 GSchV vorzunehmen. Das BUWAL hat im Jahr 2002 eine Wegleitung über die Entwässerung von Verkehrswegen erarbeitet.

1.6.3
Versickerung
Nicht verschmutztes Abwasser (Grundwasser, Quellwasser, Dach-

(nicht verschmutztes
wasser, stetig anfallendes Sickerwasser, Kühlwasser etc.) muss nach
Abwasser)
Möglichkeit auf dem Grundstück, auf welchem es anfällt, wieder versickert oder einer zentralen Versickerungsanlage zugeführt werden. Wird von der Bauherrschaft die Versickerung als nicht möglich bezeichnet, kann der Gemeinderat einen entsprechenden Nachweis anfordern. Erst dann darf das nicht verschmutzte Abwasser direkt oder indirekt in ein Oberflächengewässer eingeleitet werden. Wo dies zweckmässig ist, ordnet der .................. (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) Rückhaltemassnahmen an. 

Kommentar: 

Rückhaltemassnahmen sind im Sinne von Art. 7 Abs. 2 GSchG zu realisieren.

Bei der Erstellung von neuen Gebäuden ist auf den Bau von Sickerleitungen oder deren Anschluss an das Kanalnetz zu verzichten, sofern nicht zwingende Gründe dafür vorliegen. Dies bedingt im Spezialfall die Erstellung von wasserdichten Bauteilen unterhalb des Terrains. 

Gemäss Art. 12 Abs. 3 und Art. 76 GSchG muss bis zum Jahr 2007 sämtliches stetig anfallendes nicht verschmutztes Abwasser von der ARA ferngehalten werden.

Der ............ (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) hat dafür zu sorgen, dass, wo erforderlich, auch in bereits erstellten Mischsystemen separate Ableitungsmöglichkeiten für unverschmutztes Abwasser geschaffen werden. Die dafür notwendigen Kanäle für die Groberschliessung von Baugebieten müssen im GEP (Art. 5 GSchV) ersichtlich sein. In bestehenden Mischsystemen sind die zusätzlichen Kanäle spätestens beim Ersatz der Mischwasserkanalisation, zusammen mit anderen Werkleitungsarbeiten   oder bei anderen Gelegenheiten, zu erstellen. Der ................. (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) erstellt dazu ein Bauprogramm.

1.7
Zuständigkeit
Für den Vollzug dieser SEVO ist der ............... (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) zuständig.

Vorbehalten bleiben die Zuständigkeiten der kantonalen Stellen gemäss übergeordnetem Recht, insbesondere die Bewilligung von öffentlichen Abwasseranlagen gemäss § 15 Absatz 5 EG GSchG, sowie spezielle Vereinbarungen mit anderen Gemeinden und dem Abwasserverband.
Kommentar: 

Falls die Zuständigkeit in der Gemeindeordnung anders geregelt ist, muss diese Bestimmung entsprechend angepasst werden.

Als Grundlage zur Delegation einzelner Befugnisse wäre z.B. auch folgende Formulierung möglich:

"Der Gemeinderat ist befugt, im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung einzelne Geschäfte oder Geschäftszweige einem besonderen Ausschuss oder einzelnen Verwaltungsorganen zur selbständigen Erledigung zu übertragen oder zur Begutachtung bestimmter Fragen unselbständige Kommissionen einzusetzen oder Fachleute beizuziehen." 

Delegationen an Bauamt, Gemeindeingenieur etc. sind an enge Grenzen gebunden und kommen nur für fachtechnische Entscheide in Frage.

2.
Aufgaben der Gemeinde

2.1
Baupflicht, Unterhalt
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 10 GSchG 


öffentlicher Anlagen,
1 Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Erneuerung und 

Bauprogramm
Erweiterung sämtlicher öffentlicher Siedlungsentwässerungsanlagen obliegen dem ............................ (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen).



2 Die Erweiterung und die Erneuerung der öffentlichen Siedlungsent-



wässerungsanlagen erfolgen im Rahmen des jeweils gültigen, vom ......................... (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) festgesetzten und vom Regierungsrat genehmigten GEP etappenweise nach Massgabe der Erschliessungsplanung oder, wo eine solche fehlt, der baulichen Entwicklung bzw. des öffentlichen Bedürfnisses. Die Gemeinde erstellt hierzu ein Bauprogramm, welches die Erweiterungs- und Erneuerungsmassnahmen umfasst.
Kommentar:

Unter den Begriff "Sanierung fallen auch die beiden Begriffe "Änderung" und "Anpassung" bestehender Abwasseranlagen.

Zu Abs. 2 

Im GSchG 1991 wird nicht mehr Bezug auf den Sanierungsplan genommen. Die Beseitigung von verschmutztem Abwasser in der Landwirtschaftszone, ausserhalb des Kanalisationsbereiches, hat nach dem Stand der Technik zu erfolgen (Art. 13 GschG).

Definition Stand der Technik: Dem Stand der Technik entsprechen Massnahmen, die bei vergleichbaren Anlagen im In- oder Ausland erfolgreich eingesetzt werden und nach den Regeln der Technik auf andere Anlagen übertragen werden können.

2.2
Aufsicht
1 Die Aufsicht über Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Erneuerung und Erweiterung der Siedlungsentwässerungsanlagen obliegt dem ....................... (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen).

2 Gleichzeitig mit dem Ersatz von öffentlichen Abwasseranlagen kontrolliert die Gemeinde in diesen Abschnitten den baulichen Zustand der Grundstückanschlussleitungen.
Kommentar:

Zuständigkeit je nach der Festlegung in Art. 1.7 dieser SEVO evtl. spezifizieren (z.B. für das Einmass durch den Gemeindeingenieur und für die Abnahme durch das Bauamt).

Falls zutreffend, präzisieren: "Abwasserverbandsanlagen obliegen der Aufsicht des Zweckverbandes."

2.3
Kanal- und
Die Gemeinde führt einen Kanal- und Anlagenkataster über 


Anlagenkataster
das gesamte Gemeindegebiet, welcher die öffentlichen Siedlungsentwässerungsanlagen und die daran angeschlossenen, ausserhalb der Gebäude liegenden privaten Abwasseranlagen enthält. Die Grundeigentümer sind verpflichtet, die hierfür notwendigen Angaben und Unterlagen zu liefern.

Kommentar: 

Der Kanalkataster kann auch in einem Leitungskataster, zusammen mit Leitungen anderer Werke oder Werkeigentümer geführt werden. Der Kanalkataster beinhaltet auch die von der Gemeinde und vom AWEL bewilligten Versickerungsanlagen (massgebendes übergeordnetes Recht: § 3a Absatz 1 lit. f VO GSch).
Im Anlagenkataster werden lediglich die genauen Abgrenzungen der Eigentumsverhältnisse zwischen öffentlichen und privaten Abwasseranlagen festgelegt. Es ist daher empfehlenswert, diese Angaben im Kanalkataster oder im Unterhaltsplan zu führen. 

Öffentliche Gewässer können nicht in den Anlagenkataster aufgenommen werden, weil Ausbau und Unterhalt (einschliesslich Kostentragung) nicht Gegenstand der Gewässerschutzgesetzgebung sind, sondern im Wasserwirtschaftsgesetz (WWG) geregelt werden.

2.4
Unterhaltsplan
Die Gemeinde führt einen Unterhaltsplan für die öffentlichen und privaten Abwasseranlagen.

Kommentar: 

Der Unterhaltsplan ist gestützt auf die VSA Richtlinie "Unterhalt von 
Kanalisationen" zu erstellen und anhand der laufenden Erfahrungen anzupassen. Darin sind insbesondere Kanäle, Pumpwerke Ölabscheider und Spezialbauwerke aufgeführt, die Kontrollen der Funktionstüchtigkeit oder einen aufwändigeren Unterhalt verlangen. Für die privaten Abwasseranlagen hat der Unterhaltsplan aufzuzeigen, wie und durch wen die periodischen Reinigungen und Kontrollen sichergestellt werden.

2.5
Kataster der Betriebe
Massgebendes übergeordnetes Recht: § 3a Absatz 1 lit. c VO GSch Die Gemeinde kann einen Kataster über die Betriebe führen. 



Die Betriebsinhaber und / oder Grundeigentümer sind verpflichtet, der Gemeinde oder der zuständigen kantonalen Fachstelle die hierfür notwendigen Angaben zu machen und Unterlagen zu liefern.

Kommentar:
Das AWEL führt einen AWEL-internen Kataster über die Betriebe (Industrie- und Gewerbekataster IGK). Falls die Gemeinde einen eigenen Kataster führt, empfiehlt sich eine Absprache mit dem AWEL.

3.
Allgemeine Vorschriften für Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, 
Erneuerung und Erweiterung von Abwasseranlagen

3.1
Allgemeine Bauvorschriften

3.1.1
Ausführung
Abwasseranlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu 
planen, zu erstellen, zu unterhalten, zu sanieren, zu erneuern und zu erweitern.

Kommentar: 

Zusätzliche Präzisierung möglich, je nach Gemeinde, z.B.:

"Die privaten Abwasseranlagen sind durch ausgewiesene Fachleute zu erstellen, unterhalten, sanieren, erneuern und erweitern." 

Die Erfahrungen zeigen, dass vor allem die Anschlussstellen an 
bestehende Kanalisationen häufig nicht fachgerecht erstellt werden. Es wird empfohlen, dass Anschlüsse an öffentliche Kanäle nur noch durch qualifizierte Unternehmer erstellt werden.

3.1.2
Normen, Richtlinien
Für Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Erneuerung und Erweiterung von Abwasseranlagen sind die technischen Normen und Richtlinien massgebend (siehe auch Anhang II).

3.1.3 Grundstückentwässerung
1 Grundsätzlich hat der Anschluss an die öffentliche Kanalisation im freien Gefälle zu erfolgen. Ist dies technisch nicht möglich, ist zu Lasten des Grundeigentümers ein Fördersystem vorzusehen.

2 Jedes Grundstück ist in der Regel für sich und ohne Benützung von fremdem Grund zu entwässern.

3 Sind mehrere Grundstücke mit einer gemeinsamen Anschlussleitung zu erschliessen, müssen vor Baubeginn die erforderlichen Rechte, Pflichten und die späteren Eigentumsverhältnisse geregelt werden.

4 Verschmutztes Abwasser ist der Kanalisation unterirdisch zuzuleiten. Niederschlagswasser ist gemäss Art. 1.6 abzuleiten.

5 Durch bauliche Massnahmen ist zu verhindern, dass Abwasser von privaten Park- oder Garagenvorplätzen oberflächlich auf öffentliches Strassengebiet abfliessen kann.

Kommentar: 

Zum Absatz 3: Es ist von Vorteil, wenn bereits in der Planungsphase abgeklärt wird, ob eine gemeinsam benützte Kanalisation mit der Abnahme in das Eigentum der Gemeinde übernommen wird. Es besteht dann die Möglichkeit, mit meist wenig Aufwand auf die Unterhaltsfreundlichkeit der Abwasseranlagen (Zugänglichkeit der Kontrollschächte usw.) Einfluss zu nehmen. 

3.1.4
Quartierplanverfahren
Die Erstellung von Kanalisationen im Quartierplanverfahren bleibt vorbehalten.

3.1.5
Platzierung von Kanälen
Öffentliche Kanäle werden in der Regel im Strassengebiet oder innerhalb der Baulinien bzw. innerhalb des Strassenabstandes verlegt.

Kommentar: 

In besonderen Fällen können öffentliche Kanäle auch im privaten Grund, ausserhalb der Baulinien, erstellt werden. Ist eine Verständigung mit den Grundeigentümern nicht möglich, ist das Enteignungsverfahren durchzuführen (§12 EG GSchG).

3.1.6
Durchleitungsrecht
Massgebendes übergeordnetes Recht: § 105 PBG
Durchleitungsrechte sind im Grundbuch einzutragen. Kanäle im Baulinienbereich resp. im Strassenabstand sind im Grundbuch anzumerken. In speziellen Fällen ist für die Sicherung des Leitungstrassees auf Privatgrund ein Baurechtsvertrag abzuschliessen. 

Kommentar: 

Zur langfristigen Sicherung eines Leitungstrassees auf Privatgrund 
empfiehlt sich der Abschluss eines Baurechtsvertrages. Es wird damit vermieden, dass Kanäle wegen ungenügender Abklärungen z.T. bereits nach wenigen Jahren zu Lasten des Leitungseigentümers verlegt werden 
müssen. Unterhalt und Erneuerung der Abwasseranlagen lassen sich so besser regeln als lediglich mit einem Grundbucheintrag des Durchleitungsrechts (§ 105 PBG) Vergleiche auch "Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichtes des Kantons Zürich an die Grundbuchämter" vom November 1969 (Stand 1992).

3.1.7
Anschluss an die
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 11 GSchG sowie 


öffentliche Kanalisation
Art. 11 und 12 GSchV
1 Der Anschluss an die öffentliche Kanalisation hat dem Kanalisationssystem entsprechend (verschmutztes / nicht verschmutztes Abwasser) zu erfolgen.

2 Auf dem Grundstück ist das verschmutzte Abwasser bis zum Kontrollschacht nahe der öffentlichen Kanalisation getrennt vom nicht verschmutzten abzuleiten. Es sind separate Kontrollschächte zu erstellen.

3 Der bauliche Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist durch einen qualifizierten Unternehmer zu erstellen bzw. anzupassen.

4 Der ................... (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) bestimmt die Art der technischen Ausführung der Anschlussstelle. 

5 Sofern die Abflussverhältnisse es zulassen, sind Anschlüsse an 
öffentliche Kanäle im Winkel von 90° auszuführen. Bei öffentlichen Kanalisationen mit kleineren Rohrdurchmessern ist ein Abzweigeformstück von 45° einzubauen.

Kommentar: 

Dem Kanalanschluss ist hinsichtlich Bauqualität und Dichtheit grösste Beachtung zu schenken. Es ist unerlässlich, solche Anschlüsse nur durch ausgewiesene Unternehmer erstellen oder baulich anpassen zu lassen. Die Vielfalt der Materialien im Kanalbau bedingt besondere Kenntnisse der Vorschriften und Verlegerichtlinien.

Zu Abs. 3: Andere Präzisierung, je nach Gemeinde, ist wie folgt möglich (siehe auch Art. 3.1.1):

"Der bauliche Anschluss an einen öffentlichen Kanal darf nur von Fachleuten erstellt werden, welche von der Gemeinde bezeichnet wurden."

Weitere technische Präzisierungen der SN 592 000 wären als Absätze 6ff anzufügen.

3.1.8 
Wärmeentnahme
Wärmeentnahmen aus dem Abwasser der privaten und öffentli-

aus dem Abwasser
chen Kanalisation sowie aus dem gereinigten Abwasser der ARA erfordern die Bewilligungen der Baubehörde und des AWEL.
Kommentar:



Auf Grund der Wärmeentnahme können allenfalls Beeinträchtigungen in der Kanalisation (Ablagerungen, Erschwernisse bei der Reinigung am Ort der Einbauten, Dichtheit bei Einspitzen, etc.) entstehen. Bei hohen Wärmeentnahmen kann die Reinigungsleistung der ARA, infolge Absenkung der Wassertemperatur in der kälteren Jahreszeit, herabgesetzt werden. Es gilt der AWEL-Standard: „Wärmenutzung aus Abwasser“.
3.2
Vorschriften
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 13 - 17 GSchV


über Betrieb
Für Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Erneuerung und Erweiterung der


und Unterhalt
Abwasseranlagen sind die technischen Normen und Richtlinien gemäss Anhang II bzw. der Unterhaltsplan der Gemeinde zu beachten.

4.
Öffentliche Siedlungsentwässerung

4.1
Umfang der Anlagen
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 10 GSchG

1 Die öffentliche Siedlungsentwässerung umfasst das gemeindeeigene Kanalisationssystem und seine Einrichtungen wie Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke, Druckleitungen usw. sowie die zentralen Abwasserreinigungsanlagen, welche die Gemeinde in Erfüllung ihrer Baupflicht nach GSchG, EG GSchG und PBG erstellt hat (Öffentliche Gewässer sind im Sinne von Art. 60a Abs. 1 GSchG Teil der öffentlichen Siedlungsentwässerung.).
2 Im weiteren umfasst die öffentliche Siedlungsentwässerung auch die durch die Gemeinde ins Eigentum übernommenen privaten Abwasseranlagen.

Kommentar: 

Da das in Art. 3a und Art. 60a GSchG statuierte Verursacherprinzip verlangt, dass die Kosten der Abwasserentsorgung ihren Verursachern angelastet werden, sind auch die öffentlichen Gewässer als Abwasseranlagen im Sinne von Art. 60a Abs. 1 GSchG, als Abwasserbeseitigungsanlagen im Sinne von § 45 Abs. 1 EG GSchG sowie als öffentliche Siedlungsentwässerungsanlagen im Sinne von Art. 2 des Musters einer kommunalen Gebührenverordnung zu qualifizieren, mindestens soweit dort Unterhaltskosten anfallen, die auf deren Benützung zur Abwasserentsorgung zurückzuführen sind. Zum Einbezug der öffentlichen Gewässer bei der Finanzierung der Abwasseranlagen vgl. Kommentar zu Art. 2 der Muster-Gebührenverordnung. Bei aufgehobenen öffentlichen Gewässern hat der Gemeinderat zu entscheiden, ob diese Gerinnestrecken in den Anlagenkataster der öffentlichen Siedlungsentwässerung aufgenommen werden oder ob sie den Status eines privaten (allenfalls auch im Eigentum der Gemeinde) Gewässers behalten sollen.

Ob Drainage- und Meliorationsleitungen zur Ableitung von Abwasser aus dem Siedlungsgebiet benützt werden und ob diese Anlagen Bestandteil der öffentlichen Siedlungsentwässerung sind, d.h. ob sie von der Gemeinde bereits ins Eigentum und den Unterhalt übernommen wurden, muss in der Regel noch abgeklärt werden. 

4.2
Übernahme von privaten
1 Auf Gesuch hin übernimmt die Gemeinde mit Beschluss diejeni-


Abwasseranlagen
gen gemeinsamen Anschlussleitungen in ihr Eigentum, die an eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind und die der Entwässerung von mehr als einem Grundstück dienen. Bei mehreren Grundstücken desselben Eigentümers (z.B. grosses Gewerbeareal usw.) entscheidet der ............... (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) fallweise, ob die Abwasseranlagen als öffentlich oder privat gelten. Die zu übernehmenden Anschlussleitungen müssen einen Durchmesser von mindestens 150 mm aufweisen und haben dem Stand der Technik zu entsprechen. 

2 Die Gemeinde übernimmt auch private Abwasseranlagen, sofern ein öffentliches Interesse dafür besteht.

3 Gesuchsteller haben ihre Abwasseranlagen vor der Übernahme durch die Gemeinde auf eigene Kosten kontrollieren zu lassen und den einwandfreien Zustand nachzuweisen. Die Eigentumsübertragung erfolgt unentgeltlich.

Kommentar: 

Nicht nur aus Gründen der Rechtsgleichheit, sondern auch im Hinblick auf verursachergerechte und kostendeckende Gebühren ist es gerechtfertigt und sinnvoll, alle Grundeigentümer möglichst gleich zu behandeln. Mit der genannten Regelung werden Liegenschaften, bei denen zum vornherein die Möglichkeit eines Anschlusses direkt an eine öffentliche Kanalisation besteht, in Zukunft für Unterhalt und Erneuerung nicht mehr bevorteilt. Im weiteren hat die Gemeinde voraussichtlich einen kleineren verwaltungstechnischen Aufwand bei der Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht, weil nicht sämtliche Miteigentümer einer Abwasseranlage einzeln zu einem regelmässigen Unterhalt oder zu einer Sanierung aufgefordert werden müssen.

Weitergehende Informationen können dem Merkblatt „Siedlungsentwässerung – Übernahme von privaten Nebenleitungen ins Eigentum der Gemeinde“ vom August 2007 entnommen werden.
Im Hinblick auf einen reibungslosen Unterhalt der öffentlichen Anlagen und evtl. notwendig werdende Sanierungen sollte der Minimaldurchmesser auf 150 oder 200 mm festgelegt werden.

Definition "Stand der Technik" siehe Art. 2.1.1

5
Private Abwasseranlagen

5.1
Anschlusspflicht
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art.11 GSchG und
Art. 3 sowie Art. 11 und 12 GSchV

Sämtliches im Kanalisationsbereich anfallendes Abwasser ist 
systemgerecht abzuleiten. 

Kommentar:

"Systemgerecht" beinhaltet auch die Versickerung von nicht ver​schmutztem Abwasser.

5.2
Baupflicht
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 11 GSchG und 

Art. 11 GSchV

Die systemgerechten Gebäude- und Grundstückentwässerungs-anlagen sind bis und mit der Anschlussstelle an die öffentliche Kanalisation durch die Eigentümer der zu entwässernden Grundstücke zu 
erstellen.

Kommentar: 

Gemeinsam zu benützende Leitungen zwischen den einzelnen Grundstücken und den öffentlichen Kanälen (Nebenleitungen) sind ebenfalls durch die Eigentümer der anzuschliessenden Grundstücke zu erstellen. Vorbehalten bleibt die Möglichkeit der Gemeinde, diese Leitungen selbst zu erstellen (§15 Abs. 2 und Abs. 3 EG GSchG). Wird auf Verlangen der Gemeinde eine Nebenleitung im öffentlichen Interesse grösser dimensioniert, so werden die Mehrkosten von dieser übernommen. 

5.3
Bewilligungen
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 17 und Art. 18 GSchG

5.3.1
Bewilligungspflicht
1 Die Erstellung, Sanierung, Erneuerung und Erweiterung von Abwasseranlagen bedarf einer kommunalen und/oder einer kantonalen gewässerschutzrechtlichen Bewilligung.

2  Jede Änderung der Nutzung von Bauten und Anlagen, die auf Menge und Beschaffenheit des Abwassers einen Einfluss haben kann, ist bewilligungspflichtig.
Kommentar: 

Fallweise ist zwischen einer baurechtlichen Bewilligung sowie einer kantonalen und einer kommunalen gewässerschutzrechtlichen Bewilligung (Kanalisationsanschlussbewilligung) zu unterscheiden. Siehe auch Art. 5.3.3. bis 5.3.6. 

Durch die Bewilligungspflicht bei Nutzungsänderungen wird sichergestellt, dass eine den bestehenden Entwässerungs-/ Abwasseranlagen angepasste Nutzung erfolgt. Sind davon abweichende Nutzungen vorgesehen, können der Bauherrschaft entsprechende Auflagen, Einschränkungen und 
Anordnungen bekannt gegeben werden, oder es kann von ihm die Anpassung der Entwässerungs-/ Abwasseranlagen verlangt werden. Für blosse Erneuerungen von Abwasserleitungen in einem einfachen System, welche hinsichtlich Art, Umfang, Durchmesser und Lage keine wesentlichen 
Abweichungen von der untergehenden Abwasseranlage darstellen, kann das Anzeige-Verfahren gewählt werden. Ein solches Anzeige-Verfahren kann dem im Baurecht bekannten Verfahren nachgebildet werden (§§ 13ff Bauverfahrensverordnung, BVV).

Private Versickerungsanlagen sowie Vorplätze mit Entwässerung nach dem Trennsystem oder mit direkten Ableitungen in Gewässer sind Orte, von denen erfahrungsgemäss häufig Gewässerverschmutzungen ausgehen, da der Eigentümer oft nur unzureichende Kenntnisse der diesbezüglichen Verhältnisse hat. Sind dem Ersteller der Anlagen die mit den in der entsprechenden Bewilligung gestellten Bedingungen und Auflagen hinsichtlich Betrieb, Nutzung und Unterhalt der Anlagen noch einigermassen präsent, verliert sich dieses Wissen schon bei der ersten Eigentumsübertragung bzw. bei jedem Besitzerwechsel. Zum Schutze der jeweiligen Eigentümer oder Besitzer vor Strafverfolgung und der Gewässer vor Verschmutzung ist es daher sinnvoll, diese Anlagen und die zugehörigen Anordnungen (z.B. Waschverbote auf Vorplätzen) im Grundbuch anzumerken. Hierzu ist § 8 EG GSchG die Rechtsgrundlage.

5.3.2
Besondere Verfahren der
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 13 GSchG und


Abwasserbeseitigung
Art. 9 sowie Art. 10 GSchV

Kommentar:

Besondere Verfahren der Abwasserbeseitigung haben gemäss der Gesetzgebung von Bund und Kanton dem Stand der Technik zu entsprechen.
5.3.3
Bewilligungsverfahren

5.3.3.1
Gesuch
1 Das Gesuch für die Bewilligung ist schriftlich ...X....fach der Gemeinde einzureichen.

Die Gemeinde leitet das Gesuch falls erforderlich an die kantonale Leitstelle gemäss Bauverfahrensverordnung (BVV) weiter.

2 Dem Gesuch sind alle Unterlagen beizulegen, die zu einer Beurteilung notwendig sind. Dazu gehören insbesondere Pläne mit  bestehenden und projektierten Abwasseranlagen bis zum öffentlichen Kanal und entwässerungstechnische Angaben.

3 Der ................ (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) kann zusätzliche Angaben bzw. Unterlagen, insbesondere Nachweise über Durchleitungsrechte, Qualität des abzuleitenden Abwassers usw., verlangen.

4 Sollen bestehende private Abwasseranlagen weiterhin benutzt werden, ist der Zustand der Leitungen mit Kanalfernsehen aufzunehmen. Diese Unterlagen sind dem Baugesuch beizulegen.
Kommentar: 

Gesuchsformulare, Normen, Wegleitungen oder Merkblätter usw. der Gemeinde, des AWEL oder des BAFU können in einem zusätzlichen 
Anhang IV aufgeführt werden. 

Für die Erhebung eines "Depots" oder einer anderen Sicherheitsleistung besteht zu Gunsten der Gemeinde eine Rechtsgrundlage in § 321 Abs. 3 PBG für Sicherstellungen im Rahmen einer Baubewilligung. Für gewässerschutzrechtliche Bewilligungen der Gemeinden ist § 15 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) in Verbindung mit § 7 der Verordnung über Gebühren der Gemeindebehörden massgebend. Danach kann ein Barvorschuss verlangt werden wenn – unter anderem - aus der Gesuchsbehandlung erhebliche Barauslagen entstehen.

5.3.3.2
Unvollständige
Unvollständige oder mangelhafte Gesuche werden zur Ergänzung

Gesuche/Unterlagen
an den Gesuchsteller zurückgewiesen.

5.3.4
Kommunale
Steht der Ausführung des Anschlusses bzw. der Erstellung der

gewässerschutzrechtliche
privaten Abwasseranlage nichts entgegen, erteilt der ................. 


Bewilligung
(Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) die kommunale gewässerschutzrechtliche Bewilligung.

Kommentar: 

Über erteilte Bewilligungen zur Abwassereinleitung in ein Oberflächengewässer informiert die Gemeinde das AWEL (massgebendes übergeordnetes Recht: §3a Absatz 1 lit. f VO GSch).
5.3.5
Ausnahmebewilligung
Der ................. (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) ist befugt, in besonderen Fällen Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zu bewilligen, sofern dadurch keine wesentlichen öffentlichen Interessen und kein übergeordnetes Recht verletzt werden. 

5.3.6
Kantonale
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 12 GSchG und 


gewässerschutzrechtliche
Art. 7 GSchV


Bewilligung
Die Fälle, die einer Bewilligung des AWEL bedürfen, sind im Anhang zur Bauverfahrensverordnung (BVV) aufgeführt.
Kommentar: 

Einzelne Bewilligungssachverhalte können an die Gemeinde delegiert sein. 

5.4
Bau / Baubeginn
1 Mit der Bauausführung, Änderung oder Anpassung der Abwasseranlage darf erst begonnen werden, wenn die gewässerschutzrechtliche Bewilligung des ................ (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) und, falls notwendig, diejenige des AWEL rechtskräftig erteilt sind.
2 Bei Baubeginn sind die entsprechenden Vorkehrungen für eine fachgerechte Entsorgung von Bauabfällen und die Baustellenentwässerung gemäss SIA-Empfehlungen 430 und 431 zu treffen.

Kommentar: 

Die SIA-Empfehlungen 430 und 431 wurden gemäss der Besonderen Bauverordnung I im Kanton Zürich als verbindlich erklärt.

5.5
Anschlussfrist
Wird durch den Neubau eines öffentlichen oder privaten Abwasserkanals die Anschlussmöglichkeit für bestehende Gebäude geschaffen, hat der Anschluss mit der Erstellung des Kanals oder spätestens innert 6 Monaten nach Kanalvollendung zu erfolgen.

5.6
Geltungsdauer der
Die gewässerschutzrechtliche Bewilligung erlischt nach Ablauf von


Bewilligung
3 Jahren, wenn inzwischen mit der Ausführung der Anlage nicht begonnen wurde.

Kommentar:

Analog § 322 PBG.
5.7
Kontrollen
1 Im Bau befindliche Abwasseranlagen sind der zuständigen Behörde (dem Kontrollorgan) zur Kontrolle, zum Einmass und zur Abnahme anzumelden. Die Gemeinde (das Kontrollorgan) wird spätestens zwei Arbeitstage nach der Anmeldung tätig.

2 Die Anschlussleitung darf erst verlegt werden, wenn das Anschlussstück fertig versetzt und durch die Gemeinde (Kontrollorgan) kontrolliert und eingemessen worden ist. 

3 Unterirdische Anlageteile dürfen erst eingedeckt werden, nachdem die Kontrolle und Einmessung stattgefunden hat.

4 Bei allen unterirdisch verlegten Abwasseranlagen für verschmutztes Abwasser sind bei Neubauten und Sanierungen Dichtheitsprüfungen gemäss den geltenden Normen der Fachverbände durchzuführen. Die Dichtheit von Grundleitungen kann in Ausnahmefällen auch mit einer Absenkprüfung nachgewiesen werden.

Kommentar: 

Die Erfahrung zeigt, dass Abwasseranlagen, bei welchen die geforderten Grundsätze bereits bei der Erstabnahme befolgt wurden (u.a. Prüfung auf Dichtheit), auch in Zukunft eine bessere Qualität aufweisen als Anlagen, welche nicht einer fachmännischen Abnahmeprüfung unterzogen wurden. Für den Eigentümer der Abwasseranlage hat diese Qualitätssicherung nur Vorteile, da bereits bei der Abnahme ein eventueller Mangel gerügt werden kann und der Unternehmer für die Instandstellungskosten aufkommen muss. Ein abgenommenes Werk, bei welchem erst in einem späteren Zeitpunkt Baumängel oder Undichtheiten (z.B. fehlende oder nicht fachgerecht installierte Dichtungselemente usw.) festgestellt werden, hat für den Eigentümer immer zusätzliche Kosten für die Instandstellung zur Folge. Die konsequente und fachgerechte Prüfung im Zeitpunkt der Abnahme macht sich auf die lange Nutzungsdauer in jedem Fall bezahlt.

Im Einzelfall ist in der kommunalen (gewässerschutzrechtlichen) Bewilligung zu bestimmen, wie das Abnahmeprozedere abläuft bzw. wer für die Einmessung, Kontrolle und Abnahme der Abwasseranlage verantwortlich ist bzw. wer sie vorzunehmen hat (Bauherr bzw. Ingenieur oder Kontrollorgan der Gemeinde).

Es ist zu beachten, dass auch nach baulichen Kanalsanierungen Dichtheitsprüfungen durchgeführt werden müssen.

Für die Prüfung von Neubauten ist die SIA Norm 190 (Ausgabe 2000) bzw. die ergänzende VSA-Richtlinie „Dichtheitsprüfungen an Abwasseranlagen“ (Ausgabe 2002) massgebend. 

5.8
Abnahme, 
1 Die privaten Abwasseranlagen dürfen erst definitiv in Betrieb 


Inbetriebnahme,
genommen werden, nachdem die Abschlusskontrolle ergeben hat,


Dokumente
dass sie fachgerecht ausgeführt sind und zweckentsprechend funktionieren.

2 Der Gemeinde sind nach Abnahme der Abwasseranlagen (innert Frist) Pläne des ausgeführten Bauwerkes (Revisionspläne) im Doppel einzureichen.

Kommentar: 

Als Abnahmedokument sollte die Gemeinde z.B. in der Baubewilligung für Abwasserleitungen eine Kanalfernsehaufnahme mit einem Zustandsprotokoll verlangen. 

Die aus der Abnahme entstehenden Kosten hat der Grundeigentümer zu tragen (Kommunale Gebührenverordnung für Dienstleistungen der Gemeinde).

5.9
Unterhaltspflicht
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 15 GSchG und 

Art. 13 GSchV

1 Der Eigentümer und / oder der Betreiber der Abwasseranlage hat dafür zu sorgen, dass die Anlagen baulich und betrieblich in einwandfreiem Zustand gehalten werden. Die Anlagen sind nach Bedarf gründlich, zweckentsprechend durchzuspülen und zu reinigen. Spülgut ist abzusaugen und umweltgerecht zu entsorgen.

2 In den Grundwasserschutzzonen sind die Bestimmungen des Schutzzonenreglementes zu beachten.

Kommentar: 

Für Unterhalt und Reinigung ist die VSA-Richtlinie "Unterhalt von Kanalisationen" massgebend.

5.10
Anpassung / Sanierung
Bestehende private Abwasseranlagen sind an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen anzupassen bei:

- erheblichen Erweiterungen in der Gebäudenutzung, 

- eingreifenden Umbauten der angeschlossenen Gebäude, 

- gebietsweisen Sanierungen von privaten Abwasseranlagen,

- baulichen Sanierungen am öffentlichen Kanalabschnitt,

- Systemänderungen am öffentlichen Kanalnetz,

- Missständen.

Kommentar:

Die Kosten für Anpassungen von privaten Abwasseranlagen bei Systemänderungen (z.B. neue, separate Ableitung von nicht verschmutztem 
Abwasser) oder bei baulichen Sanierungsmassnahmen am öffentlichen Kanalnetz gehen zu Lasten des Leitungseigentümers. Falls die Gemeinde die Aufwendungen zur Kontrolle der Grundstückanschlussleitung mittels Kanalfernsehen übernimmt, könnte dies in der SEVO entsprechend formuliert werden.

5.11
Kontrollpflicht
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 15 GSchG

der Gemeinde
1 Der ............... (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) sorgt für die periodische Kontrolle der privaten Abwasseranlagen und die Behebung von Missständen. Den Kontrollorganen ist jederzeit der ungehinderte Zugang zu den Anlagen zu ermöglichen.

2 Die Gemeinde untersucht in Ausübung ihrer Aufsichtspflicht private Kanalisationen auf den baulichen Zustand. Die Kosten für die Zustandserhebungen werden über die Einnahmen von Abwassergebühren finanziert.
Kommentar: 

Diese Regelung ermöglicht es den Gemeinden, eine administrativ einfache und langfristig gerechte Lösung zur Überwachung der privaten Abwasseranlagen vorzunehmen. Die Überwachung des gesamten Gemeindegebietes rechtfertigt die Finanzierung über die Abwassergebühren, da alle Liegenschaftsinhaber im gleichen Mass davon profitieren.
5.12
Nachweise
1 Der ................ (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) verlangt periodisch nach Massgabe der Alterung der Anlage den Nachweis des gesetzeskonformen baulichen Zustandes, der Funktionstüchtigkeit und der Dichtheit.

2 Der ................ (Gemeinderat oder zuständige Stelle bezeichnen) verlangt bei Verdacht den Nachweis, dass keine unzulässige Beseitigung von Abwasser erfolgt.

Kommentar: 

Zu Abs. 1: Zu beachten ist, dass insbesondere die erste Kontrolle der Dichtheit sehr aufwändig sein kann, wenn die Anlage nicht nach den technischen Grundsätzen zur Durchführung von solchen periodischen Kontrollen erstellt wurde. Für eine effiziente Durchführung der periodischen Prüfungen von Abwasseranlagen in Grundwasserschutzzonen sind besondere bauliche Massnahmen notwendig.

Zu Abs. 2: Für Massnahmen bei allgemeinen Missständen ist kein separater Verordnungsartikel erforderlich, da das Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) und das allgemeine Verwaltungsrecht gelten.
5.13
Mehrere Eigentümer
Für Abwasseranlagen, die von mehreren Grundeigentümern benutzt werden, sind die Eigentumsverhältnisse, die Betriebsverantwortlichkeit und die Unterhaltspflichten (inkl. Sanierung und Ersatz) privatrechtlich zu regeln und im Grundbuch einzutragen. Die Regelung ist der Gemeinde zur Kenntnis zu bringen.

6
Finanzierung und Kostentragung

6.1
Allgemein
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 3a GSchG


1 Die Kosten für Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Erneuerung und Erweiterung von Abwasseranlagen trägt der jeweilige Eigentümer.

2 Die Finanzierung von gemeinsam benutzten öffentlichen Anlagen, z.B. Verbandsanlagen, ist vertraglich zu regeln.

3 Das Quartierplanverfahren und die Vorschriften über die Tragung der Erschliessungskosten bleiben vorbehalten. 

6.2 
Öffentliche Anlagen
Massgebendes übergeordnetes Recht: Art. 3a und 60a GSchG 


Gebühren
Die Gemeinde erhebt zur Finanzierung der öffentlichen Siedlungs-

entwässerungsanlagen gestützt auf die Gesetzgebung von Bund und Kanton Gebühren und Beiträge. 

Die Gemeindeversammlung erlässt für die Abwassergebühren eine Gebührenverordnung. Der Gemeinderat setzt die Höhe der Gebühren (Tarif) fest.

Kommentar:

Vergleiche "Muster einer Verordnung über die Gebühren für Siedlungsentwässerungsanlagen" des AWEL (Stand 31. Juli 2004).

6. 3
Verwaltungsgebühren
Es werden Verwaltungsgebühren für behördliche Aufwendungen in Anwendung dieser Verordnung erhoben.

7.
Haftung



1 Die Bewilligung und Kontrolle privater Abwasseranlagen durch die Gemeinde und / oder den Kanton entbinden den Grundeigentümer bzw. seinen Auftragnehmer nicht von der Verantwortung, die er für Planung, Erstellung, Betrieb, Unterhalt, Sanierung, Erneuerung und Erweiterung trägt.

2 Aus der Mitwirkung der Gemeinde entsteht keine über die gesetzliche Haftung hinausgehende Verantwortung der Gemeinde.

3 Für Schäden, die infolge mangelhafter Projektierung und Erstellung, ungenügenden Funktionierens, mangelhaften Betriebs oder Unterhalts der privaten Abwasseranlagen an anderen öffentlichen oder privaten Anlagen entstehen, haftet der Grundeigentümer und der Fehlbare im Rahmen der eidgenössischen Gesetzgebung.

8. Schluss-, Übergangs- und Strafbestimmungen

8.1
Vorbehalt
Die Gesetzgebung von Bund und Kanton insbesondere die


übergeordnetes Recht
Gewässerschutzgesetzgebung sowie entsprechende Anordnungen kantonaler Behörden bleiben vorbehalten.

8.2
Rechtsschutz
1 Gegen Anordnungen der Verwaltung, welche gestützt auf die vor-

liegende Verordnung erlassen werden, kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Gemeinderat schriftlich Einsprache erhoben werden.


2 Der Rechtsschutz richtet sich nach dem Gemeindegesetz, dem Verwaltungsrechtspflegegesetz sowie dem Planungs- und Baugesetz.
Kommentar:

Absatz 1 ist selbstredend nur dort und insoweit sinnvoll, wo der Verwaltung wirklich Befugnisse delegiert werden.

Es ist nicht sinnvoll, eine ziselierte Rechtsmittelordnung darzustellen. Mit der allgemeinen Formulierung sind alle - bald zu erwartenden - Änderungen des kantonalen Rechts abgedeckt, und die Gemeinde muss nicht mühsam nach jeder Rechtsänderung seine SEVO wieder anpassen. Auf die genaue Darstellung der Rechtsmittelwege kann auch deshalb verzichtet werden, weil in jeder Verfügung der Gemeinde die Rechtsmittelinstanz genannt werden muss.
8.3
Strafbestimmungen
Die Übertretung dieser Verordnung und behördlicher Anordnungen,

die sich darauf stützen, wird durch den Gemeinderat im Rahmen seiner Strafkompetenz mit Busse bestraft. Vorbehalten bleibt eine Bestrafung nach den einschlägigen Bestimmungen der Gewässeschutzgesetzgebung von Bund und Kanton.

Kommentar: 
Die in Art. 70 GschG aufgelisteten Verstösse gegen dieses Gesetz müssen von den Bezirksanwaltschaften beurteilt werden. Art. 71 enthält die Übertretenstatbestände, die von den Statthaltern untersucht und geahndet werden. Nach § 21 StPO haben die Gemeindebehörden die ihnen bekannt gewordenen strafbaren Handlungen den Strafbehörden anzuzeigen.
8.4 
Übergangs-


bestimmungen


Planablieferung
Sind von bestehenden privaten Abwasseranlagen keine Pläne der ausgeführten Bauwerke im Besitz der Gemeinde, so sind dieser durch den Eigentümer solche Pläne im Doppel innert anzusetzender Frist einzureichen.

Kommentar: 

Die Gemeinde hat im Einzelfall die Eigentümer oder Betreiber auf das Fehlen von Unterlagen, z.B. zur Erstellung oder Ergänzung des Kanalkatasters, aufmerksam zu machen und eine angemessene Frist für die Ablieferung zu setzen. In einem zweiten Schritt wäre die Erstellung durch die Gemeinde auf Kosten des Leitungseigentümers denkbar.

8.5
Inkrafttreten
Diese Verordnung wurde von der Gemeindeversammlung

beschlossen am
: ......................................

Der Gemeindepräsident
: ......................................

Der Gemeindeschreiber
: ......................................

Von der Baudirektion

mit Verfügung Nr.
: ......................................

genehmigt am

: ......................................

> Für Genehmigung bitte ca. 6 cm freilassen

Diese Verordnung tritt auf den ............................... in Kraft.

Auf diesen Zeitpunkt hin werden alle bisherigen, damit in Widerspruch stehenden Vorschriften, insbesondere die bisherige Verordnung über Abwasseranlagen, aufgehoben.

Hinweis: 
Es ist der Gemeinde freigestellt, ob sie zur besseren Lesbarkeit der VO die Hinweise auf das übergeordnete Recht, wie vorliegend mitgeführt oder im Anhang zur VO mit Hinweis auf den jeweiligen Artikel der VO auf das übergeordnete Recht verweist.
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